
Tätigkeitsbericht des 7. BSG

Piratenpartei Deutschland
Bundesschiedsgericht
Pflugstraße 9a, 10115 Berlin
schiedsgericht@piratenpartei.de
Berlin, den 24.07.2015
AZ:—

– 1 / 3 –

Das Bundesschiedsgericht der Piratenpartei Deutschland wird vertreten durch:

Claudia
Schmidt

Florian
Zumkeller-
Quast

Georg
von

Boroviczeny

Harald
Kibbat

Markus
Gerstel

Vorsitzender Richter

Als Bundesschiedsgericht sind wir nach § 15 Abs. 3 SGO verpflichtet, neben dem auf unserer Wiki und
Webseiten ständig laufenden Bericht einen Abschlussbericht über unsere Arbeit in der Amtszeit vor-
zulegen.

Zuerst einmal die Zahlen: Unsere Amtszeit dauerte 602 Tage und ist damit genau um 22 Tage länger
als die unserer Amtsvorgänger, und die längste Amtszeit eines Bundesschiedschiedsgerichtes der Pi-
ratenpartei bisher.

In dieser Zeit hatten wir unzählige Anrufungen, aus denen 113 verö�entlichte Entscheidungen hervor-
gingen. Das sind also eine verö�entlichte Entscheidung alle 5,3 Tage. Uns gelang es, die durchschnitt-
liche Bearbeitungszeit eines Verfahrens weiter zu senken - auf 50,82 Tage ab Anrufung.

Insgesamthabenwir knapp300DIN-A4SeitenanEntscheidungstextenverö�entlicht,wobei einehand-
voll nichtö�entliche Verfahren nicht darin enthalten sind.

Für alle, die an einem Posten im Bundesschiedsgericht interessiert sind: Das sind 31/3 DIN-A4 Seiten
Schreibarbeit pro Woche. Und das unter der Annahme, dass kein Entwurf umsonst ist oder überarbei-
tet werden würde - vollkommen realitätsfern also. Nebenbei dür� ihr noch ein paar - ach was - unzäh-
lige E-Mails schreiben. Und noch mehr lesen. So eine Verfahrensakte eines Berufungsverfahren kann
mal auf über 200 E-Mails und inkl. Anhängen 1.600 DIN-A4 Seiten anschwellen. Um diese Arbeit über-
haupt erledigen zu können habenwir über die gesamte Amtszeit, ausser zuWeihnachten, wöchentlich
Sitzungen abgehalten.

I. Transparenz

In dieser Amtsperiode haben wir am Bundesschiedsgericht nebenbei unser eigenes Dokumentmana-
gementsystem aufgebaut. Unsere Beschlüsse haben wir vollständig in LaTeX gesetzt, die Vorlage ha-
ben wir verö�entlicht1, und sie wurde auch von ein paar Landesschiedsgerichten aufgegri�en.

Da das Parteiwiki nicht wirklich zur Verö�entlichung von Entscheidungen geeignet ist, haben wir uns
eine eigene Webseite aufgebaut, unter der wir sämtliche Beschlüsse, auch die von den früheren Bun-
desschiedsgerichten, übersichtlich, leicht verlinkbar, revisionssicher und maschinenlesbar hinterle-
gen. Ihr findet die Webseite auf http://piraten-bsg.de. Auch hier haben wir den Code dahinter zusam-
menmit allen Beschlüssen frei zur Verfügung gestellt2.

Über unsere Entscheidungen haben wir regelmäßig auf Twitter (@BundesSG) und eben unserer Web-
seite informiert.

II. Entscheidungen

Es ist kaum möglich in einem Abschlussbericht auf 113 Entscheidungen einzugehen. Jedoch gab es
zwei Entscheidungen, die in der Partei auf besondere Aufmerksamkeit gestoßen sind.

1https://github.com/Bundesschiedsgericht/bsg2tex
2https://github.com/Bundesschiedsgericht/BSG

https://github.com/Bundesschiedsgericht/bsg2tex
https://github.com/Bundesschiedsgericht/BSG
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1. Der Basisentscheid
AmAnfangdesJahres trafdasBundesschiedsgerichteineEntscheidungzumBasisentscheidBSG46/14-
E S, die zwar von vielen Leuten kommentiert, aber leider nur wenig gelesen wurde. Ein Parteimitglied
wollte abstimmen, aber sich nicht verifizieren lassen. DiesesMitglied ist vor das Bundesschiedsgericht
gezogen, und beantragte den Basisentscheid zu stoppen. Das Bundesschiedsgericht hat entschieden
dass dieses eine Mitglied zunächst ohne Verifizierung am Basisentscheid teilnehmen darf. Das Bun-
desschiedsgericht hat also gerade nicht entschieden dass der Basisentscheid gestoppt wird.

Der Bundesvorstand hat daraufhin von sich aus beschlossen den Basisentscheid für unbestimmte Zeit
aufEis zu legen,unddiesbedauerlicherweiseals „Bundesschiedsgericht verzögertBasisentscheid“ kom-
muniziert.

Wie steht es also um den Basisentscheid? Wir können das auch nicht sagen, aber das Bundesschieds-
gericht steht ihm jedenfalls nicht imWeg.

2. Die kommissarische Vertretung des Bundesvorstandes
Als der vorletzte Bundesvorstand handlungsunfähig wurde, wurde das Bundesschiedsgericht kurzzei-
tigmit Anrufungen gegen die kommissarische Vertretung des Bundesvorstandes überschwemmt, BSG
12/14-H S, 13/14-H S, 16/14-E S, 16/14-H S, 17/14-E S, 17/14-H S, 21/14-E S, 21/14-H S, 23/14-E S, 23/14-H S,
24/14-E S und 24/14-H S.

Allen Anrufungen war gemeinsam, dass sie erfolglos waren. Hieraus haben in der Partei leider viele
Leute den Schluss gezogen, dass das Problem in der Besetzung des Bundesschiedsgerichts läge. Tat-
sächlich liegt euerProblem inderSatzung, diedie kommissarischeVertretung regelt: Einekommissari-
scheVertretunghat keineEinschränkung ihrer Vertretungsmachtdurchdie Satzungund steht in einem
gegenseitigenNachfolgeverhältnis zumBundesvorstand, ist aber rechtlich nicht identischmit diesem.
Das Bundesschiedsgericht legt die Satzung aus, und nichtwas jemand gerne in der Satzung stehen ha-
benmöchte.

Leider hat niemand aus den 16 Verfahren denRechtsweg zu einemordentlichenGericht gesucht. Diese
zweite Meinung hätte vielleicht für mehr Ruhe in der Partei gesorgt. Andererseits bleibt festzuhalten
dassder Leidensdruck inderPartei nicht ausreichendwardieSatzungandieserStelle zuändern–auch
nicht für das nächsteMal.Wenn euch alsowiedermal jemandGeschichten über den kommissarischen
Vorstand erzählen möchte, dann solltet ihr das nicht überbewerten.

III. Desweiteren

Der Mitgliederschwund hat mittlerweile auch die Parteischiedsgerichtsbarkeit erreicht, weshalb wir
im letzten Jahr besonders viele Verweisungsverfahrenwegen rechtlich handlungsunfähigen, oder fak-
tisch nicht mehr handlungsfähigen Landesschiedsgerichten auf unserem Tisch hatten. Das Bundes-
schiedsgericht selbst stellt dabei keine Ausnahme dar. 6 von 8 Richtern treten nicht nur nicht erneut
an, und stehen selbst kurz vor – oder bereits nach – ihrem Austritt. Das kommende Bundesschiedsge-
richt wird sich also auf weitere entsprechende Verfahren einstellen dürfen.

http://piraten-bsg.de/#449405135
http://piraten-bsg.de/#449405135
http://piraten-bsg.de/#1998280203
http://piraten-bsg.de/#1998280203
http://piraten-bsg.de/#255469868
http://piraten-bsg.de/#677990958
http://piraten-bsg.de/#677993841
http://piraten-bsg.de/#1874166003
http://piraten-bsg.de/#1874163120
http://piraten-bsg.de/#1253580588
http://piraten-bsg.de/#1253577705
http://piraten-bsg.de/#2062927214
http://piraten-bsg.de/#2062924331
http://piraten-bsg.de/#320116879
http://piraten-bsg.de/#320113996
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An dieser Stelle besonderen Dank an die Landesschiedsgerichte Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg, die gleich mehrere fremde Verfahren übernahmen und zeitnah ab-
arbeiten konnten.

Nicht unproblematisch war und ist die Zusammenarbeit mit anderen Organen der Partei: ein Lob ver-
dient dieMitgliederverwaltung, die auf Anfragen -Mitgliedscha� ist Voraussetzung für die Anrufung ei-
nes Schiedsgerichts - schnell antwortet. Dagegen verweigerten sich einige Landesvorstände wie auch
der Bundesvorstand den Auskun�sersuchen des Schiedsgerichts (§ 10 Absatz 2 Satz 2 SGO) oder ant-
worteten nur sehr ausweichend. Wir wünschen dem nächsten Schiedsgericht dabei mehr Erfolg und
Unterstützung.


